Gewalt gegen SR kann

teuer werden...

Leider gibt es schon wieder einen Anlass, über Gewalt gegen Schiedsrichter zu schreiben. Am 27. September 2009 dauerte ein Spiel zweier C-Ligisten gerade einmal 5 Minuten und

musste dann abgebrochen werden. Was war passiert? Da von Beginn an ruppig - seitens

der Gastmannschaft - agiert wurde, gab der erfahrene SR bereits in der 4. Minute die erste

Verwarnung nach einem Foulspiel. Nach Ausführung des Freistosses ergab sich darauf eine

Eckstoßentscheidung und nach der Eckstoßausführung entschied der SR auf Strafstoß

für die Heimelf. Dieser wurde verschossen. Nach Abstoßausführung erfolgte ein weiteres

Foulspiel durch die Gäste. Der SR versuchte, durch mahnende Worte die Situation zu beruhigen,

doch gelang dies nicht und es erfolgte die zweite Verwarnung. Dann wurde der SR von

hinten zur Seite gezogen, wurde unmittelbar darauf mit einem heftigen Faustschlag in das Gesicht zu Boden geschlagen. Am Boden liegend wurde der SR dann noch getreten. Die

Spieler und Verantwortlichen der Heimelf schützten den SR, brachten ihn in die Kabine und riefen Rettungswagen und Polizei. 

Nach ambulanter Untersuchung im Krankenhaus konnte unser SR wieder nach Hause, war aber für 2 Wochen wegen der erlittenen Gesichts- und Körperprellungen arbeitsunfähig. Der SR selbst hat die Täter nicht erkennen können, da der erste Angriff von hinten und völlig überraschend erfolgte und er bei Erhalt der Tritte bereits benommen am Boden lag. Spieler und Verantwortliche der Heimelf konnten zwar den schlagenden Spieler der Gäste als Auslöser des Ganzen nicht

identifizieren ( dass die Gäste selbst zur Identifizierung nicht beigetragen haben, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt), aber denjenigen Gästespieler, der den SR am Boden liegend getreten hat. So kam es, dass im Rahmen des sportgerichtlichen Verfahrens dieser Spieler dann von der KSK lebenslänglich als Spieler gesperrt wurde und auch die Staatsanwaltschaft Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung erhob. In der Verhandlung vor dem Strafrichter räumte

der Spieler die Tat dann ein, versuchte sich damit zu verteidigen, dass er noch völlig besoffen gewesen sei vom Vortag (das Spiel begann um 13 Uhr). Sein Verteidiger hatte sogar ein medizinisches Sachverständigengutachten diesbezüglich beantragt. Der vom Gericht geladene

Rechtsmediziner konnte aber letztlich nicht im Sinne der Verteidigung einen Vollrausch oder eine verminderte Schuldfähigkeit feststellen. Es ergaben sich keine objektiven Anhaltspunkte dafür.

Vielmehr war der Angeklagte nach den Zeugenaussagen unauffällig gewesen.

Letztlich verurteilte das Gericht den 29-jährigen Gas- und Wasserinstallateur, verheiratet, 2 Kinder, der sich gerade selbstständig gemacht hat und vor Abschluss der Meisterprüfung steht, zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu je 30 €, also 2.700 €. Darüber hinaus hat er die Verfahrenskosten zu tragen (1 Sachverständiger, 5 Zeugen), die Kosten der Nebenklage (der SR ließ sich anwaltlich vertreten) und seine eigenen Anwaltskosten. So ergeben sich aus dem Strafverfahren rund 7.000 € an Kosten. Zivilrechtlich hatten sich die Anwälte von SR und Täter auf 3000 € Schmerzensgeld für den SR geeinigt, hinzu kommen Anwaltskosten für beide Anwälte. Zusätzlich werden sich die Krankenkasse und der Arbeitgeber des SR die entstandenen

Behandlungskosten und die Lohnfortzahlungskosten erstatten lassen. So werden sich die zivilrechtlichen Kosten ebenfalls auf rund 7.000 € belaufen.

Hoffen wir, dass auch derartige Folgen mal in der Breite kommuniziert werden und sich potentielle Täter davon beeindrucken und einer Tat abhalten lassen. 

Der Dank des SR geht vor Allem an die verantwortungsbewussten Spieler und Verantwortlichen des Heimvereins, die vor Ort geholfen und auch zur Aufklärung

beigetragen haben.
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